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Anstalt und Oeffentlichkeit

Vortrag von Hans Nydegger, Zürich, gehalten an der Jahresversammlung
der Vereinigung der Ainsitaltsvorsteher des Kantons Zürich

am 1. Juli 1954 in Wald

Hätte man zu meinem. Referat) ejinen Korreferenten

vom Lande aufgefordert, auch seine Meinung zu
sagen, hätte ich mit Bestimmtheit abgelehnt, Referent

zu sein. Nicht weil ich etwa gar lieber gegen
die Einrichtung eines Stadtheims sprechen möchte,
sondern weil ich persönlich eher ländlichen als
städtischen Blutes bin. Ich war schon sehr jung
mit Anstalten im Kanton Bern in Verbindung und
wenn bei mir zu Hause von Anstalten die Rede

war, dann haben wir Kinder nicht in erster Linie
an Insassen und Pfleglinge gedacht, sondern an
Ställe mit prächtigem Viehbestand, Holz- und
Harzgeruch, Aecker und Härdöpfelsäcke, an
Anstalten mit Höfen, wo jeder an seinem Platz mehr
oder weniger unentbehrlich mitgetragen hat an der
Verantwortung. Etwas vom Bauern ist bei mir hängen

geblieben, und zwar so viel, dass es mir nötig
scheint, den Untertitel meiner Ausführungen
grundlegend abzuändern: Es sollte nicht heissen
«ein städtischer Verwalter erzählt», sondern «der
Verwalter eines städtischen Heimes erzählt». Wenn
ich nun doch den Auftrag übernommen habe über
das Verhältnis des Stadtheimes zur Oeffentlichkeit
zu sprechen, müssen Sie mir wohl zuerst einige
Erklärungen gestatten über meine Ansicht und
Definition der beiden Begriffe:

1. Stadtheim (Vorteile, Nachteile)
2. Oeffentlichkeit (öffentliche Meinung, Presse)

Wir sind uns sicher darüber einig, dass zum
Beispiel Säuglingsheime, Kinderheime und Altersheime

in rein städtischen Verhältnissen ihre
Existenzberechtigung haben. Meinungsverschiedenheiten

entstehen oft mit Recht erst darüber, ob
schulentlassene, schwererziehbare und entgleiste
städtische Jugendliche grundsätzlich nur in ländliche
Umgebung, das heisst in diesem Fall in ländliche
Anstalten versetzt werden sollen oder nicht. Man
hört etwa, dass wohl alle städtischen Jugendlichen
nur Positives für ihr Leben aus einem Landaufenthalt

mit in die Stadt zurückbringen und man zieht
gerne Vergleiche mit dem gesunden freiwilligen
Landdienst. Bei dieser Meinungsäusserung wurde
aber vergessen, dass Zwang die Freiwilligkeit nicht
ersetzt. Und jeder Zwang wird vom Jugendlichen
doch als Strafe, als Versenkung aufgefasst und
oft als Rache der Erwachsenen.

Wir wissen wohl, dass für viele entgleiste
Jugendliche ein zwangsweiser Milieuwechsel in ländliche

Verhältnisse eine gesunde und zweckmässige,
wenn auch oft nur vorübergehende Lösung
bedeutet. Wir wissen aber auch, dass der überwiegend
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